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Vorwort:

In den letzten Jahren wurden in Deutschland die gesetzlichen Regelungen des
Kinderschutzes mehrfach liberarbeitet.

Bereits seit 2007 ist die Kindertageseinrichtung als Institution iiber §8a SGB
VIIT in das Kinderschutzverfahren eingebunden.

Die pddagogischen Fachkrafte einer Kindertageseinrichtung sind nach den
gesetzlichen Vorschriften ebenfalls in den Kinderschutz einbezogen. Thnen wird
eine eigenstdndige, aktive Rolle neben dem Jugendamt vom Gesetzgeber
zugewiesen.

Am 01.01.2012 trat das Bundeskinderschutzgesetz in Kraft. Die gesetzlichen
Regelungen dienen nicht nur der Intervention bei einer Gefdhrdungssituation,
sondern beinhalten von Anfang an die Stdarkung der Potenziale und Kompetenzen
der Kinder und ihrer Eltern sowie prdventive Uberlegungen.

(Quelle: Arbeitshilfe Kinderschutz, Diakonie Niedersachsen, S.3)

Fir alle Kindertagesstdtten des ev.-luth. Kindertagesstdttenverbandes
Calenberger Land ist es das hochste Ziel, ein sicherer Ort fir die uns
anvertrauten Kinder und deren Familien, sowie fiir alle Mitarbeitenden zu sein.

(Quelle: Kinderschutzkonzept des ev.-luth. Kindertagesstdttenverbandes Calenberger Land, S.2)

Als Pddagogische Fachkrdfte sind wir zur Sicherung des Kinderschutzes durch
Beachten der Kinderrechte verpflichtet.

All unser Handeln stiitzt sich auf folgenden gesetzlichen Grundlagen:

- Schutzauftrag nach §8a SGB VIII
- Schutzauftrag nach §45 SGB VIIT
- Bundeskinderschutzgesetz (BKiSchG)

Insbesondere die

- UN - Kinderrechtskonvention mit:

- Art.2 - Recht auf Schutz vor jeder Form der Diskriminierung

- Art.3 - Vorrang des Kindeswohls

- Art.6 - grundlegendes Recht auf Leben, Uberleben und bestmégliche
Entwicklung



- Art.12 - Recht auf gehért werden in allen Angelegenheiten, die es
betreffen. Die Sichtweise des Kindes muss angemessen und entsprechend
seinem Alter und seiner Reife beriicksichtigt werden

- Art.19 - Recht auf Schutz vor jeder Form von kérperlicher, seelischer und
sexueller Gewalt, ausdriicklich auch gegeniiber den eigenen Eltern

Wie wir als Team Kinderschutz und Kinderrechte in unserer tdglichen,
pddagogischen Arbeit wahren, umsetzen und regeln, stellen wir in diesem
Kinderschutzkonzept dar.



1. Unser Leitbild

Wir holen jedes Kind dort ab, wo es steht. Das heit fiir uns: es steht die
Individualitdt jedes einzelnen Kindes im Vordergrund.

Jedes Kind wird von uns wertgeschatzt und ist auf seine Art wissbegierig, kreativ
und selbstverantwortlich.

Unser wichtigstes Ziel ist es, dass die Kinder sich in unserer Einrichtung
wohlfiihlen und in uns einen Ansprechpartner sehen, dem sie sich anvertrauen
konnen, wenn sie ihre Rechte verletzt, beziehungsweise bedroht sehen.

Unser Kindergarten soll ein sicherer Hafen sein, in dem die Kinder sich unabhdngig
von kulturellen und religiosen Hintergriinden oder Besonderheiten entwickeln
konnen.

Wir Erzieher/innen verstehen uns dabei als Vorbilder und Entwicklungsbegleiter,
nicht als allwissende Wesen.

Auf Augenhdhe konnen wir viel voneinander und miteinander lernen.

Es ist fir jede Mitarbeiterin unseres Teams sehr bedeutend, das eigene
Verhalten, insbesondere in Bezug auf Machtstrukturen, Machtgefalle und
Machtmissbrauch, kritisch zu hinterfragen und zu reflektieren.

Durch eine Kultur des Hinsehens und der offenen Ansprache dieser Themen, soll
in unserer Einrichtung Transparenz fiir alle Beteiligten herrschen.

Nattiirlich geht es vorrangig um den Schutz der uns anvertrauten Kinder.

Wir sehen aber auch die Notwendigkeit und Chance, die diese ,Enttabuisierung”
fiir uns als pddagogische Fachkrdfte mit sich bringt.

Durch bewusste Reflexion, Austausch und Beratung im Team, dient dieses
Schutzkonzept auch uns.



2. Sexualpddagogisches Konzept

.Kindliche Sexualitdt" unterscheidet sich grundlegend von der ,Erwachsenen
Sexualitdt”. Sie duBert sich zum Beispiel in dem Wunsch auf den SchoB zu
kommen und zu kuscheln, gedriickt, gestreichelt oder getrostet zu werden.
Kinder sind von Natur aus neugierig, wollen lernen, spielen und verstehen. Dies
gilt fiir ihre Umwelt und auch fiir ihren eigenen Korper - und spdter auch fiir die
Unterschiede von Mddchen und Jungen.

Uns ist es sehr wichtig die . Kindliche Sexualitdt” als eigene Sexualitdtsform
anzuerkennen, die von Neugier, Interesse und Spiel motiviert wird. Dazu zdhlen
auch die sogenannten ,Doktorspiele”, die altersgemdB dann interessant werden,
wenn Kinder sich mit Themen wir Schwangerschaft, Zeugung und Geburt
auseinandersetzen. Dies geschieht zum Beispiel, wenn Geschwisterkinder
unterwegs sind. Wir begleiten diese Phase sehr sensibel mit
Riickzugsmaglichkeiten, klaren Regeln und dem Bewusstsein, dass . Doktorspiele®
kein Anzeichen sexueller Lust, sondern Ausdruck einer gesunden kindlichen
Sexualitat sind.

In unserem Kindergarten legen wir Wert darauf, Fragen der Kinder zu diesen
Themen altersgemadB zu beantworten und angemessene Biicher zur Verfiigung zu
stellen. Uns ist wichtig, dass Kinder alle ihre Korperteile benennen konnen, auch
den Penis und die Scheide. Ein Kind, dass in seinem Korper ,zuhause" ist und
keine Tabuzonen kennt, kann sich auch selbstbewusst gegen sexuelle Ubergriffe
schiitzen.

Sexualitdat ist ein menschliches Grundbediirfnis, es beginnt mit der Geburt und
entwickelt sich altersgemdBl immer weiter. Deshalb sollte Sexualitdt kein
Tabuthema sein.

Die Erzieher/innen helfen den Kindern, ein notwendiges Schamgefiihl zu
entwickeln. Somit lernen die Kinder, dass die Erkundung ihres eigenen Korpers
eine private Angelegenheit ist.

Das Kennenlernen des eigenen Korpers befdhigt die Kinder, sexuelle
Grenzverletzungen wahrzunehmen, sich zur Wehr zu setzen und ,Nein!" sagen zu
konnen.

Ein sexueller Ubergriff untereinander liegt vor, wenn zwischen den Kindern
Machtmissbrauch und/oder Zwang erkennbar ist oder wenn die Handlung
wiederholt und gezielt die personliche Grenze eines Kindes verletzt.



Klare, angemessene Sprache zu Sexualitat und Begriffe fiir Korper und
Geschlechtsmerkmale.

Den Kindern altersgerecht vermitteln, dass ihr Kérper ihnen gehort und sie selbst
bestimmen, wann und vom wem sie Ndhe wollen.

Den Kindern wird vermittelt, dass ein .Nein" auch gegeniiber Kindern aus dem
Kindergarten gilt, um so ibergriffigem Verhalten der Kinder untereinander
vorzubeugen.

2.1 Warum brauchen wir ein sexualpddagogisches Konzept?

Eine kindgerechte Sexualpdadagogik ist Teil des Schutzes vor sexualisierter
Gewalt, Grenziiberschreitungen, sowie Umgang mit Ndhe und Distanz.

Als Bestandteil des Prdventiven Kinderschutzes, ist die Abstimmung des
Umgangs mit kindlicher Sexualitat im Team von groBer Bedeutung. Wir als Team
beziehen dazu im Folgenden Stellung:

Wir setzen uns als Team bewusst mit diesem Thema auseinander, um professionell
agieren zu kénnen.

Hierbei bilden Fachkenntnisse die Grundlage und niemals allein personliche
Meinungen und Einstellungen.

Klare Absprachen und ein einheitlicher Umgang mit ,schwierigen® Situationen
schiitzen auch uns als pddagogische Fachkrdfte, um bei unseren Handlungen
transparent zu bleiben.

.Sexuelle Bildung und von Anfang an einen positiven Zugang zum eigenen Karper
und zur eigenen Sexualitdt zu ermdglichen, sind wichtige Bausteine in der
Prdvention sexualisierter Gewalt. ,Ein aufgekldrtes, selbstbewusstes Kind hat
eher die Chance, eine schwierige Situation zu meistern (..). Kinder, die nicht
angemessen sexuell aufgeklart sind, besitzen keine Sprache iiber sexuelle
Vorgdnge. Dies erschwert es ihnen, sich im Falle von Bedrohungen oder Missbrauch
mitzuteilen."

(Bayerisches Staatsministerium fiir Bildung und Kultur, Wissenschaft und Kunst, 2016, Kap. 4.2.4,
Satz 2)



Eine sexualfreundliche Erziehung und sexuelle Bildung sind also wichtige
Voraussetzungen im Sinne des Kinderschutzes und helfen prdventiv, Kinder vor
Grenzverletzungen, Ubergriffen und sexualisierter Gewalt zu schiitzen."
(Sexualerziehung in der Kita, Michael Kréoger, Don Bosco)

2.2 Die psychosexuelle Entwicklung im Kindesalter

3. Lebensjahr:

Kinder interessieren sich in der Regel schon sehr friih fiir die Themen Zeugung,
Schwangerschaft und Geburt. Da Kinder grundsatzlich fir die Fragen, die sie
stellen auch bereit sind, sollten diese auch ehrlich, altersgerecht und padagogisch
angemessen beantwortet werden. Kinder speichern das neue Wissen vollig
wertfrei ab.

Wenn es die Situation ermdglicht, ist es wichtig das Kind gewdhren zu lassen, wenn
es Grenzen setzt. Es lernt, dass es auch .Nein" sagen darf und ernst genommen
wird, dass es einem Erwachsenen nicht ,blind gehorchen" muss, es sich
anvertrauen kann, ohne Angst vor Strafen haben zu miissen. Ob es im Kindergarten
eine Tir schlieBen mag oder nicht.

4 Lebensjahr:

Freundschaften spielen zunehmend eine groBere Rolle und so sucht ein Kind nun
auch bei anderen Kindern nach Wdrme und Geborgenheit.

Es finden Rollenspiele statt, z.B. die klassischen Eltern-, Kind-Spiele oder auch
Doktorspiele. Dabei sind die Kinder von Neugier geleitet und dabei noch sehr
egozentriert. Fir sie zdhlt, ob sich etwas gut anfiihlt oder spannend und
interessant ist.

Ab dem Alter vom 4. bis zum 7. Lebens jahr entwickelt sich die erste Kérperscham.

5. und 6. Lebensjahr:

Das eigene Geschlecht gewinnt an Bedeutung. Mddchen spielen mit Mddchen,
Jungen mit Jungen. Ihre Sprache und Ausdrucksweise werden sexualisierter. Sie
bemerken, dass sie Erwachsene damit leicht reizen, irritieren oder sogar



iberfordern kénnen, was fiir sie sehr spannend ist. Selten kennen sie die
Bedeutung der Worter. Oft stecken fiir sie offene Fragen dahinter.

Sexualisierte Sprache kann ein Hilferuf sein, sollte also niemals tabuisiert
werden, sondern sachlich und interessiert gehdndelt werden.

(Quelle: Sexualerziehung in der Kita, Michael Kréger, Don Bosco)

2.3 Sexualaufkldarung mit Kindern

Ein Kind wird von Geburt an als sexuelles Wesen gesehen. In jeder Altersgruppe
und Entwicklungsphase treten bestimmte Fragen und Verhaltensweisen auf, die
pddagogisch aufgegriffen werden sollten.

Sexualaufkldrung férdert die Entwicklung der kindlichen Sinnes- und
Korperwahrnehmung und des Korperbildes. Sie stdrkt das Selbstvertrauen und
trdgt dazu bei, dass das Kind selbstbestimmt handeln kann - das Kind wird
befdhigt, sich verantwortlich gegeniiber sich selbst und anderen zu verhalten.

Sexualaufkldrung unterstiitzt die Prdvention sexuellen Missbrauchs.

(Quelle: WHO-Regionalbiiro fiir Europa und BZgA: Standards fiir die Sexualaufkldrung in Europa)

2.4 Sexualerziehunqg in der Kita

Kinder werden schon weit vor der Pubertdt stark im Zuge sexueller Sozialisation
durch ihr Umfeld geprdgt. Erwachsene Bezugspersonen, also auch wir als
pddagogische Fachkrdfte in der Kita, spielen hier eine entscheidende Rolle. Es ist
nicht moglich und nicht ratsam zu versuchen, Sexualerziehung im
Kindergartenalltag auszuklammern.

Sexualitdt als etwas Verbotenes, Unanstdndiges oder Unangenehmes darzustellen
wdre kein guter Weg, um Kinder stark zu machen und prdventiv fir sexuelle
Grenzverletzungen und Ubergriffe zu sensibilisieren. Im Ernstfall wiirde ihnen
das Vertrauen fehlen, uns anzusprechen und sich zu 6ffnen.

Kinder sollen in unserer Einrichtung die Mdglichkeit haben, ein positives
Korpergefiihl entwickeln zu kénnen. Jedes Kind soll lernen, selbst zu entscheiden,
was ihm guttut und was nicht, wer sie anfassen darf, wer nicht.

Die eigenen Grenzen, sowie die von anderen gilt es kennenzulernen und zu
akzeptieren.



Grundsdtzlich ist die kindliche Sexualitdt von Neugierde geprdgt. Im Spiel
entstehen Moglichkeiten Erfahrungen mit dem eigenen Kérper und anderen
Kindern zu machen.

Wir wissen um die Bedeutung solcher Erfahrungen fiir die kindliche Entwicklung.

Um dennoch sicher damit umgehen zu konnen und um Grenzverletzungen
vorzubeugen, haben wir uns als Team auf diesen Kodex geeinigt:

-auf Fragen der Kinder antworten wir altersgerecht, wahrheitsgetreu und
pddagogisch angemessen

-Gegenstdnde, die zu Verletzungen (insbesondere bei Doktorspielen) fiihren
konnen, sind verboten

-kein Kind darf von einem anderen Kind gezwungen werden, die Spielsituation wird
sofort aufgelost

-zur Unterstitzung der Sexualerziehung werden kindgerechte Bilderbiicher
eingesetzt

-die Geschlechtsteile werden mit Penis und Scheide benannt

2.5 Sensibilisierung der Eltern

Sexualerziehung und damit auch die Sexualaufkldrung sind in erster Linie Aufgabe
der Eltern.

Mit Beginn der Kindergartenzeit erweitern sich die Maglichkeiten, Erlebnisse und
Erfahrungen im Bereich der Sexualerziehung zu sammeln.

Eltern werden friiher oder spater erleben, dass ihr Kind Fragen rund um das
Thema Sexualitdt hat.

Wir erachten es als wichtig und sinnvoll, die Eltern dariber zu informieren, dass
die Kinder auf solche Fragen altersgemdBe, ehrliche Antworten bekommen.

Im Sinne einer pddagogischen, verantwortungsbewussten Haltung ist das korreki.
Dabei ist uns bewusst, dass die Elternrechte gewahrt bleiben miissen und
Sexualerziehung in Zusammenarbeit mit den Eltern geschieht.



2.6 Die Wickelsituation- eine besonders sensible Situation im
Kindergartenalltaq

Das Wechseln der Windel ist ein privater Vorgang. Jedes Kind hat das Recht
darauf, eine verfiigbare pdadagogische Fachkraft dafiir zu wdhlen. Diese begleitet
das Kind in den Waschraum zum Wickeltisch. Dort wird die Leiter an den
Wickeltisch eingehdngt, sodass das Kind selbstdndig oder gegebenenfalls mit
Hilfe auf den Wickeltisch steigen kann.

Die Waschraumtiir bleibt wdhrend des gesamten Vorgangs angelehnt, um das Kind
vor Blicken aus dem Garderobenbereich zu schiitzen. Die Kollegin hat mindestens
eine weitere Kollegin dariiber informiert, dass sie sich zum Windelwechsel mit
diesem Kind im Waschraum befindet.

Anderen sich im Waschraum befindenden Kinder wird der Blick auf den
Wickeltisch verwehrt.

Damit jedes Kind seine Intimsphdre wahren kann, legen wir Wert darauf, dass die
Kabinentiiren geschlossen sind. Sollte das zu wickelnde Kind, das aus hygienischen
Griinden notwendige Erneuern der Windel durch das pddagogische Personal
ablehnen, werden die Eltern informiert und aufgefordert, diese Aufgabe selbst in
der Einrichtung zu iibernehmen.

3. Partizipation

Kinder haben ein Recht auf Partizipation. Das heift fir uns als Team des
Kindergartens Purzelbaum, dass die Kinder ein Recht auf altersentsprechende
Mitbestimmung und Mitentscheidung im Kindergarten-Alltag haben.

Ziele der Partizipation sind:

Die Entwicklung von sozialen Kompetenzen, die Entwicklung zum miindigen,
sprachfdhigen Menschen, sowie die Einiibung demokratischer Verhaltensweisen.

(Quelle: Kirchliches Amtsblatt Hannover Nr. 4/2010, Seite 69 - 71, II. Verfiigungen, Nr. 36)

Fir uns bedeutet das, dass wir Kinder unterstiitzen eigene Entscheidungen zu
treffen und innerhalb der sozialen Gemeinschaft Probleme zu losen. Es bedeutet
auch, dass Kinder lernen Wiinsche zu duBern und eigene Ideen zu verwirklichen.
Durch diese Erfahrungen werden Kinder in ihrer Selbstwirksamkeit gestdrkt. In



diesem Prozess erleben sich Kinder als gleichwertige Partner auf Augenhshe mit
uns.

Gelebte Partizipation im Kindergarten ist auch ein wichtiger Schutzfaktor: Wenn
Kinder im Kindergartenalltag die Erfahrung machen von ihrem/ihren
Erzieher/innen gehért und ernst genommen zu werden, sind sie besser vor
Gefahren geschiitzt. Diese Kinder lernen ihre personlichen Grenzen zu
kommunizieren und aufzuzeigen und somit auch, diese einzufordern. Bei Bedarf
holen sich die Kinder Hilfe.

(Quelle: Schritt fiir Schritt zum Kita-Schutzkonzept, J6rg Maywald, Don Bosco)

Fiir uns heiBt das im Alltag, die Kinder aktiv mit einzubinden.

Unsere ,Jackenliste” z.B. ermdglicht den Kindern selbst frei zu entscheiden, ob
sie mit Jacke und/oder Matschhose in den Garten gehen wollen. Kinder wissen
selbst am besten, ob ihnen warm oder kalt. Dennoch ist es wichtig, dass wir als
pddagogische Fachkrdfte die Kinder darauf hinweisen, wenn sie unpassend
angezogen sind.

Auch beim Frihstiick oder beim Picknick wird den Kindern freigestellt, ob sie
essen machten oder nicht. Uber das Menu bei unserem regelmdBigen ,Maus-
Schmaus" entscheiden die Kinder.

Wenn ein Kind gewickelt werden muss, ist es selbstverstdndlich, dass das Kind sich
frei entscheiden kann, wer von den verfiigbaren Fachkrdften die Wickelsituation
begleitet.

Bei der Gestaltung des Morgenkreises wirken die Kinder aktiv mit. Uber den
Morgenkreis erreicht man alle Kinder und er bietet die Mdglichkeit, gemeinsame
Entscheidungen zu treffen.

Dieses sind nur einige Beispiele wie wir als pddagogisches Team gelebte
Partizipation im Kindergartenalltag verstehen und umsetzen.
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3.1 Beschwerdestrukturen fiir Kinder

Wir  ermutigen unsere Kindergartenkinder aktuelle Probleme im
Kindergartenalltag of fen mit uns zu kommunizieren. RegelmaBig geben wir diesem
Thema Raum in unserem Morgenkreis. Dazu gehdoren auch Diskussionen und
Abstimmungen, die wir liebevoll begleiten.

In der Bewegungshalle befindet sich ein Vogelhaus in das die Kinder zusammen mit
ihren Eltern Wiinsche, Anregungen oder auch Beschwerden werfen kénnen, die
dann entweder in der betreffenden Gruppe oder mit dem ganzen Kindergarten
besprochen werden, um so partnerschaftlich zusammen mit den Kindern eine
addquate Losung zu finden.

3.2 Beschwerdemanagement fiir Eltern

Fiir Eltern gibt es ein Standard-Beschwerdemanagement.

(Dieses gilt fiir den gesamten ev.-luth. Kindertagesstdttenverband Calenberger
Land)

Zu Missverstdndnissen, Konflikten und Beschwerden kann es immer einmal im
tdglichen Umgang miteinander kommen. Wir verstehen dieses als Gelegenheit zur
Verbesserung und Weiterentwicklung im Rahmen der Qualitdtsentwicklung
unserer Kindertagesstatten.

Ziel unseres Beschwerdemanagementes ist es, die Zufriedenheit aller Beteiligten
(wieder) herzustellen.

In unseren Kindertagesstdtten:

- gehen wir wertschdtzend und respektvoll miteinander um

- werden Beschwerden sachlich angesehen und nicht persénlich genommen
- wird gemeinsam nach verbindlichen Lésungen gesucht

- herrscht eine fehlerfreundliche Atmosphdre

Der Weg einer Beschwerde gestaltet sich wie folgt:
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Standard-Beschwerdemanagement des Ev.-luth. Kindertagesstattenverbandes Calenberger Land *

N Z2 m X » v »n Z2 > 3 -

Weg der Beschwerde
Padagogische Fachkraft = Kita-Leitung = Trager = Elternvertreter*in = Verbandsvorstand = Vorsitz
A 4 ¥ ¥ ¥ L 2
Eingang bei: Eingang bei: Eingang bei: Eingang bei: Eingang bei:
Padagogische Fachkraft Kita-Leitung Trager Verbandsvorstand / Elternvertreter*in
(Geschaftsfuhrung) Vorsitzender oder
a) selbst a) selbst . a) selbst
Vorsitzend*e
a) selbst

b) Weiterleitung an Kita-
Leitung

b) Weiterleitung an Trager
(Geschaftsfuhrung)

b) Hinzuziehung Kita-
Leitung

c) Einschaltung des
ortlichen/uberortlichen
Jugendhilfetragers

Landesjugendamt (847

d) Meldung an das Nds.

a) selbst

b) Weiterleitung an
Geschaftsfuhrung

b) Weiterleitung an Kita-
Leitung

1

SGBVIII)
|

1. Kontaktaufnahme

2. Beschwerdeprotokoll erstellen

Bearbeitung der Beschwerde

3. Losung erarbeiten

4. Losungsvorschlag an Einreichend*e

Ja
Umsetzung
Uberpriifung

a4

1

Konnte eine Einigung erzielt werden? M Nein

L 1

Weitere MaBnahmen auBerhalb
des Beschwerdemanagements.
(Runder Tisch, etc.)

(¥)

Abschluss und Archivierung

*Weiterfihrende Informationen finden Sie in den Ausfihrungsbestimmungen 12




Prozessschritt

Beteiligte

Anmerkungen

Beschwerde wird von
einer Person gedulert

Beschwerdeflihrende Person

a) Mitarbeitende, Leitung

b) Leitung, Geschaftsfliihrung

¢) Geschaftsfiihrung, Verbandsvorsitz
d) Elternvertreter: In

Beschwerde ernst nehmen, wertschatzend zuhéren und
Dokumentation (Dokumentationshilfe im Anhang
verwenden); Notizen verwahren,

Eintragungen in Gruppenbiichern sind auch maoglich, je nach
Beschwerdeinhalt

Evtl. E-Mail-Aufzeichnung zur Dokumentation anfligen

Einschatzung
vornehmen, ob und wie
zeitnah eine
Informationsweitergabe
an die nachsthohere
Stelle erfolgen muss

Mitarbeitende der Einrichtung
Leitung der Einrichtung
Geschaftsfiihrung

Grund der Beschwerde ist dafiir ausschlaggebend

Je nach Sachinhalt der
Beschwerde
Informationsweitergabe
an Padagogische oder
Betriebswirtschaftliche
Leitung,
Superintendent*in und
Verbandsvorsitzende/r

Einrichtungsleitung
Geschaftsfihrung des Verbandes
Verbandsvorsitzende:r
Superintendent/Superintendentin

Bei unklarer Einschatzung Ricksprache halten
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Prozessschritt

Beteiligte

Anmerkungen

Kontaktaufnahme mit
der Beschwerde-
fuhrenden Person

e Person, die die Beschwerde
entgegengenommen hat und die Person,
die die Beschwerde eingebracht hat,

Gesprach / Telefon vor schriftlicher Kontaktaufnahme

Beschwerdeprotokoll e s.o e Siehe Vordruck

erstellen

Losung erarbeiten e Evtl. Personenkreis erweitern, aber immer noch nachvollziehbar
e Zeit einplanen, evtl. Zwischenschritte

Losungsvorschlag an e s.O e richtet sich nach Inhalt der Beschwerde,

Einreichende:n Kurze schriftliche. Info aber unbedingt festhalten (Gruppenbuch)

Prozessschritt Beteiligte Anmerkungen

Umsetzung und e s.0. e Prozessschritte dokumentieren

Uberpriifung

Prozessschritt Beteiligte Anmerkungen

Weitere MaBRnahmen e s.o. e Beispielsweise Runder Tisch o.a.

aulerhalb des e Expertise und Beratung unter Umstinden von weiteren, bisher

Beschwerde- nicht beteiligten Personen einholen

managements

Prozessschritt Beteiligte Anmerkungen

Abschluss

e s5.0. und evtl. erweiterter Personenkreis
aus dem vorherigen Prozessschritt

Dokumentation, Beschwerde fiir bearbeitet und reflektierend
beendet erklart

Archivierung

e Kita oder Geschaftsfliihrung

wird unter Prozessbeteiligten geklart, wo die Archivierung erfolgt,
Kita oder Geschaftsstelle, gemaR Arbeitszeitliste/
Aufbewahrungsfristen in Kindertagesstatten
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Anlage: Dokumentation der Beschwerdebearbeitung

Beschwerdeeingang

Name der Einrichtung:

Datum:

Uhrzeit:

Aufgenommen durch:

Funktion der aufnehmenden Person:

U] Trager, [ Leitung, [J Mitarbeiterin,
(1 Elternvertreter*in, [] Sonstige:

Beschwerdeeinreichende*r

Telefonnummer des / der Einreichenden:

E-Mail des / der Einreichenden:

ClErstbeschwerde

ClInterne Beschwerde

Eingangsweg:

[0 Direkte Beschwerde

|
1

Folgebeschwerde

Externe Beschwerde

(O Uber den Dienstweg erhaltene Beschwerde

Beschwerdeeingang:
L] Telefonisch
1 Brief
] E-Mail
L] Personlich
Betrifft folgenden Bereich:
U
Padagogische Arbeit mit dem Kind
Zusammenarbeit mit Eltern

Hygiene

Konzeption / konzeptionelles Arbeiten

O o o o o

Organisatorisch (z.B. Offnungszeiten)

Aufsichtspflicht und SicherheitsmaBnahmen

15



1 Diskriminierung

[] Sonstiges:

Angegebener Beschwerdebereich / Sachverhalt der Beschwerde: (Stichwort - z.B.
Personen Verhalten, Verfahren, Leistung, Situation):

Bearbeitung der Beschwerde abgegeben an (Name, Funktion):

, Datum:

Zusage an Beschwerdeeinreichende*n: [ ggf. Terminzusage:

Ol Zeitliche Zusage bis:

Ol (Ergédnzungen):

16



Gesprachsprotokoll - Losung(sideen)

Kein Abschluss (Begriindung)
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Hinzuziehen externer Beratung / Gremien:

Ergebnis:

Nachrichtlich weitergeleitet an:

Trager
Leitung
Mitarbeiterin / Mitarbeiter
Fachberatung

Jugendamt

Sonstige:

OO0O0Oo00O0O

Abschluss:

Datum

Unterschrift Bearbeitende*r

Unterschrift Kita-Leitung / Geschaftsfiihrung

Anlagen
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4. PrdaventionsmaBBnahmen zum Schutz vor Gewalt im Kindergarten

In den Kindertageseinrichtungen des Kindertagesstdttenverbandes Calenberger
Land sollen sich Kinder sicher und geschiitzt entwickeln konnen. Gute
pddagogische Beziehungen bilden die Grundlage dafiir, dass gemeinsames Leben
und Lernen gelingen konnen. Alle Mitarbeitenden in den Kindertagesstdtten des
Verbandes sind in besonderer Weise verpflichtet, Kinder in ihren Rechten zu
stdrken und sie vor Verletzungen ihrer korperlichen und seelischen
Unversehrtheit zu schiitzen.

Der Kindertagesstdttenverband Calenberger Land hat ethische Leitlinien einer
Grundhaltung fir ein gemeinsames Miteinander entwickelt, so soll die
wechselseitige Achtung der Wiirde aller Menschen in den Kindertagesstatten des
Verbandes gestarkt werden.

Diese Leitlinien sind im ,Verhaltenskodex fir das Kindeswohl fiir alle
Mitarbeitenden in den Kindertagesstdtten des ev.-luth.
Kindertagesstdttenverbandes Calenberger Land" aufgefiihrt. Mit ihrer
Unterschrift verpflichten sich alle Mitarbeitenden sich daran zu halten. (siehe
Anlage 1)

Die Grundlage fiir den Einfluss der Fachkrdfte beziiglich des Kindeswohls liegt im
Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII, § 8a): Fachkrdfte aus Einrichtungen
und Trdger dieser haben einen Schutzauftrag bei Kindeswohlgefdhrdung.

§ 8a Schutzauftrag bei Kindeswohlgefdhrdung

(1) Werden dem Jugendamt gewichtige Anhaltspunkte fur die Gefahrdung des Wohls
eines Kindes oder Jugendlichen bekannt, so hat es das Gefahrdungsrisiko im
Zusammenwirken mehrerer Fachkrafte einzuschatzen. Soweit der wirksame Schutz
dieses Kindes oder dieses Jugendlichen nicht in Frage gestellt wird, hat das
Jugendamt die Erziehungsberechtigten sowie das Kind oder den Jugendlichen in die
Gefahrdungseinschatzung einzubeziehen und, sofern dies nach fachlicher
Einschatzung erforderlich ist, sich dabei einen unmittelbaren Eindruck von dem Kind
und von seiner persdnlichen Umgebung zu verschaffen. Halt das Jugendamt zur
Abwendung der Gefahrdung die Gewahrung von Hilfen fur geeignet und notwendig,
so hat es diese den Erziehungsberechtigten anzubieten.

(2) Halt das Jugendamt das Tatigwerden des Familiengerichts fur erforderlich, so hat
es das Gericht anzurufen; dies gilt auch, wenn die Erziehungsberechtigten nicht
bereit oder in der Lage sind, bei der Abschatzung des Gefahrdungsrisikos
mitzuwirken. Besteht eine dringende Gefahr und kann die Entscheidung des Gerichts
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nicht abgewartet werden, so ist das Jugendamt verpflichtet, das Kind oder den
Jugendlichen in Obhut zu nehmen.

(3) Soweit zur Abwendung der Gefahrdung das Tatigwerden anderer
Leistungstrager, der Einrichtungen der Gesundheitshilfe oder der Polizei notwendig
ist, hat das Jugendamt auf die Inanspruchnahme durch die Erziehungsberechtigten
hinzuwirken. Ist ein sofortiges Tatigwerden erforderlich und wirken die
Personensorgeberechtigten oder die Erziehungsberechtigten nicht mit, so schaltet
das Jugendamt die anderen zur Abwendung der Gefahrdung zustandigen Stellen
selbst ein.

(4) In Vereinbarungen mit den Tragern von Einrichtungen und Diensten, die
Leistungen nach diesem Buch erbringen, ist sicherzustellen, dass

1. deren Fachkrafte bei Bekanntwerden gewichtiger Anhaltspunkte fur die
Gefahrdung eines von ihnen betreuten Kindes oder Jugendlichen eine
Gefahrdungseinschatzung vornehmen,

2. bei der Gefahrdungseinschatzung eine insoweit erfahrene Fachkraft beratend
hinzugezogen wird sowie

. die Erziehungsberechtigten sowie das Kind oder der Jugendliche in die
Gefahrdungseinschatzung einbezogen werden, soweit hierdurch der wirksame
Schutz des Kindes oder Jugendlichen nicht in Frage gestellt wird.

In die Vereinbarung ist neben den Kriterien fiir die Qualifikation der beratend
hinzuzuziehenden insoweit erfahrenen Fachkraft insbesondere die
Verpflichtung aufzunehmen, dass die Fachkrafte der Trager bei den
Erziehungsberechtigten auf die Inanspruchnahme von Hilfen hinwirken, wenn
sie diese fur erforderlich halten, und das Jugendamt informieren, falls die
Gefahrdung nicht anders abgewendet werden kann.

(5) Werden einem ortlichen Trager gewichtige Anhaltspunkte fiir die
Gefahrdung des Wohls eines Kindes oder eines Jugendlichen bekannt, so sind
dem fiir die Gewahrung von Leistungen zustandigen ortlichen Trager die Daten
mitzuteilen, deren Kenntnis zur Wahrnehmung des Schutzauftrags bei
Kindeswohlgefahrdung nach § 8a erforderlich ist. Die Mitteilung soll im
Rahmen eines Gespraches zwischen den Fachkraften der beiden ortlichen
Trager erfolgen, an dem die Personensorgeberechtigten sowie das Kind oder
der Jugendliche beteiligt werden sollen, soweit hierdurch der wirksame Schutz
des Kindes oder des Jugendlichen nicht in Frage gestellt wird.

(Quelle: Bundesamt fiir Justiz)
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Bei Anzeichen, die das Kindeswohl beeintrdchtigen kénnten, miissen sich die
pddagogischen Fachkrdfte der Einrichtungen friihzeitig im Team beraten und
erfahrene und spezialisierte Krdfte hinzuziehen. Bei einem schwerwiegenden
Verdacht auf Kindeswohlgefdhrdung sieht das Gesetz die Kooperation mit dem
Jugendamt vor.  Hier nehmen nun die pddagogischen Fachkrdfte der
Kindertageseinrichtungen ihre Rolle als Berater und Vermittler zwischen Eltern
und staatlichen Amtern ein. Der Handlungsablauf bei einem Verdacht auf
Kindeswohlgefdhrdung ist klar definiert, wie in der folgenden Ubersicht
.Handlungsablauf bei Kindeswohlgefdhrdung" dargestellt wird.
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EV.-LUTH.

Ablaufschema Kindeswohlgefahrdung  «noermacesstarrenvereano

CALENBERGER LAND
(auBerhalb der Einrichtung)
Alle Personen, die beruflich in Kontakt mit Kindern stehen, haben ein Recht auf Beratung
bei der Einschatzung einer Kindeswohlgefahrdung durch eine insoweit erfahrene
Fachkraft.

Gewichtige Anhaltspunkte fiir eine Kindeswohlgefahrdung
Hinweise — Vermutung — Beobachtung — Sorge

Hier finden Sie

alle wichtigen
Unterlagen

|

Erste Einschatzung
Beratung mit einer Kollege*in im Team oder der Kita-Leitung.

Kita-Leitung bzw. deren Stellvertretung sind bei dem

Verdachtsfall Kindeswohlgefahrdung umgehend zu informieren. Akute Gefahrdung
Haben Sie diese Mdglichkeit nicht, wenden Sie sich direkt an —p | (Einschatzung akute KWG)
eine insoweit erfahrene Fachkraft.
Zur Einschatzung kann folgender Prifbogen genutzt werden: Das Jugendamt ist
Region Hannover/ Mitteilungsbogen einer umgehend zu informieren.

Kindeswohlgefahrdung an das Jugendamt

| |

Gesprach mit dem betroffenen Kind
und den Eltern fuhren

Das zustandige
Jugendamt oder die
Jugendhilfestation der
Kitas stehen auf dem
QR-Code und dem
Adressverzeichnis

Sie erortern lhre Sorgen mit den Eltern und
bieten Hilfen an.

Achtung:

Gesprédche mit Eltern nur, soweit hierdurch der wirksame

Schutz der Kinder nicht gefahrdet wird! AuBerhalb der Servicezeiten

des Jugendamtes, an
3 l Wochenenden und
Feiertagen kontaktieren Sie

o
die Polizei iber & 110

Beratung zur Risikoeinschatzung mit einer
insoweit erfahrenen Fachkraft

Sie beraten sich kostenlos und anonymisiert
mit einer insoweit erfahrenen Fachkraft.

|
I
T I

Das Kind, ist I Wenn das Kind gefahrdet ist,
I
I
I

nicht gefahrdet. informieren Sie das Jugendamt!

Wenn es lhnen nicht moglich ist, die Gefahrdung einzuschatzen, dann kdnnen
Sie sich auch direkt an das Jugendamt wenden (ggf. auch anonymisiert).

=8 IEper kel Es liegen Anhaltspunkte vor,
".e_levfanten A,r_]ha'tSpunkte die einen Hilfebedarf begriinden. §§
fur eine Gefahrdung vor. 8alb SGB VIl

und 4 KKG

Wirken Sie bei den Eltern auf die Annahme von Hilfen hin,
z. B., dass sie selbststandig Kontakt zu Beratungsstellen
aufnehmen, Kontakte, Flyer dazu den Eltern zur Verfligung
stellen
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Formen der Kindeswohlgefdhrdung sind z.B. Vernachlassigung,
Ubersicht:

Misshandlungen.

Diese  werden

Kindeswohlgefdhrdung" erkldrt.

in

ljbersicht— Formen der Kindeswohlgefihrdung

Kindesmisshandiungen (Handlungen)

Korperliche/Physische
Misshandiung

Die gezielte
Anwendung von
Gewalt gegen ein
Kind, die zu
korperlichen
Verletzungen fiihrt
oder das Potential
dazu hat

Nach: Leeb et al. (2008) Child Maltreatment Surveillance. Uniform Definitions for Public Health and Recommended Data Elements. Atlanta

Psychische
(Enotionafe/Seelischie)
Misshandiung

*  Terrorisieren

e Isolieren
e  Feindselige
Ablehnung

*  Ausnutzen

*  Verweigern
emotionaler
Responsivitat

Aktiv:

Meint Handlungen
Passiv:

Meint Unterlassungen

Sexueller

Nissbrauch

Jede sexuelle
Handlung an/mit
einem Kind, gegen
seinen Willen oder
der es aufgrund
kérperlicher,
psychischer,
kognitiver oder
sprachlicher
Unterlegenheit
nicht wissentlich
zustimmen kann.
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Vernachldssigting (Unterlassungen)

AKtiv: iche H
Passiv: Mangel an Einsicht oder
!

Unterlassene Unterlassene

Flirsorge Beaufsichtigung

P‘hysischg p @ Unzureichende

> Erndhrung
> Hygiene

> Obdach

> Kleidung
Emotionale
Vernachléssigung
(Zahn-)
Medizinische
Vernachléssigung
Erzieherische
Vernachléssigung

* Aussetzung einer
gewalitatigen
Umgebung

sexuelle Gewalt,
.Formen

der



Wir als Team haben uns zur konkreten Aufgabe gemacht, die Kinder in unserer
Einrichtung in ihren sozialen und emotionalen Kompetenzen zu stdrken und ihre
individuelle Personlichkeit und MeinungsduBerung zu férdern. Hierzu gehort zum
Beispiel auch das Beschwerdeverfahren fiir Kinder (siehe Punkt 3.1).

Das Beschwerdemanagement fiir Kinder ist ein unverzichtbarer Bestandteil der
Prdvention. Die Kinder konnen dabei die Erfahrung machen, dass sich jemand fiir
ihre Meinung interessiert und dass sie gehort und ernst genommen werden. Dieses
ist die Voraussetzungen dafiir, dass sich ein Kind traut auch im Fall von Gewalt
Hilfe zu holen.

Auch eine Risikoanalyse der Einrichtung zdhlt hier zu dem Punkt der Prdvention.

Zum Selbstverstdndnis der in der Kindertageseinrichtung Tdtigen, die sich zuerst
dem Wohl der Kinder verpflichtet wissen, muss es gehoren, sich auch mit dem
eigenen Handeln und Verdachtsfdllen von Kindeswohlgefdhrdung auseinander zu
setzen und angemessen darauf zu reagieren. Die Risikoanalyse ist dazu ein
wichtiger Schritt. Dadurch kann offengelegt werden, wo die ,sensiblen" Bereiche
einer Kindertageseinrichtung sind, die (sexualisierte) Gewalt ermaoglichen oder
sogar begiinstigen kdonnen - sei es z.B. im baulichen Bereich, im Umgang mit Nahe
und Distanz, im Einstellungsverfahren fiir neue Mitarbeitende oder auch in der
Zusammenarbeit im Team. Das Ergebnis der Risikoanalyse zeigt, wo konzeptionelle
oder strukturelle Verbesserungen im Sinne des Kinderschutzes erforderlich sind.

(siehe Anlage 2)

Ein weiteres Analyse-Instrument fiir die padagogische Arbeit der Fachkrdfte ist
die Verhaltensampel.

Die Verhaltensampel ist ein visualisierter Wegweiser, der in der Praxis helfen
kann, angemessenes von pddagogisch kritischem Verhalten zu unterscheiden.

Hier werden drei Bereiche unterteilt:
-Fachlich korrektes Verhalten
-Grenzverletzungen

-Grenzibertritte
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Anhand dieser Ampel kann sich das pddagogische Team selbst immer wieder aufs
Neue reflektieren und so reagieren, wie es fiir die pdadagogische Arbeit mit
Kindern angemessen isf.

v N

Fachlich korrektes Verhalten

Dieses Verhalten ist padagogisch richtig, muss den Kindern aber nicht immer gefallen.
Kinder haben das Recht, Erkladrungen zu bekommen und ihre Meinung zu duBern.

\ _4
\

\

Grenzverletzungen

Diese passieren haufig unbewusst. Diese Verhaltensformen sind pidagogisch kritisch und
Fir die Entwicklung von Kindern nicht férderlich. Jedoch kénnen sie in der téglichen Praxis
passieren. Es erfolgt eine Information an die Sorgeberechtigten, sowie eine Kldrung im Team.
Kinder haben ein Recht, sich zu wehren und Klirung zu fordern.

Unser Fokus liegt darauf, Bedingungen die solche Fehler begiinstigen zu verstehen und zu
andern.

A /
£ i

Grenziibertritte

Dieses Verhalten ist immer falsch und p4dagogisch nicht zu rechtfertigen.

Es besteht eine Meldepflicht an das Jugendamt nach 547 SGB8 VIII. Wichtig ist, dass das
Kollegium bei Grenziibertritten klar Position bezieht. Es gilt eine Wiederholung zu
verhindern. Eine Information an die Sorgeberechtigten ist notwendig.

Kinder haben ein Recht auf Schutz und Sicherheit.

b 4
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Beispiele fiir fachlich korrektes Verhalten:

-Handeln im Sinne unserer Grundwerte wie
Wertschdtzung, Transparenz, Ehrlichkeit, Verldsslichkeit

-6renzen setzen
Konsequent sein, Grenzen aufzeigen, Regeln einhalten

-Hilfe zur Selbsthilfe
altersgerechte Anleitung und Unterstiitzung, z.B. beim
An- und Ausziehen, Essen, Toilettengang

-Wahren von Distanz und Nahe

So viel Ndhe, bzw. Distanz gewdhren, wie es fiir die positive
Entwicklung des Kindes nétig ist

Beispiele fiir Grenzverletzungen:

-in der Kommunikation
nicht ausreden lassen, (an)schreien, auslachen, Ironie

-Privat-/Intimsphdre
Intimitdt des Toilettengangs nicht wahren, ungefragt die Windel wechseln

-im Beziehungsverhalten

Vereinbarungen nicht einhalten, Wut am Kind auslassen, bestimmte Kinder
immer wieder bevorzugen, liigen

Beispiele fiir Grenziibertritte:

-karperlich
schiitteln, schlagen, schubsen, fixieren, ungefragt auf den Schoss nehmen,
verletzen, zerren

-sexuell
Intimbereich beriihren, nicht altersgerechter Kérperkontakt,
Kinder kiissen

-psychisch
Angst machen, bedrohen, erpressen, blostellen, diskriminieren
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-Privat-/Intimsphdre
ungewolltes Umziehen vor anderen, offene Toilettentiiren,

Fotos ins Internet stellen
(Quelle: InDiPaed, Institut fiir digitale Padagogik)

Eine weitere Prdventionsmanahme zum Schutz vor Gewalt ist unser Projekt
.Mein Korper gehort mirl®, das regelmdBig mit den Kindern durchgefihrt wird.
Hier geht es uns in erster Linie darum, die Kinder zu stdarken, ,Nein!" zu sagen
und sich Hilfe zu holen.

Weitere PrdventionsmafShahmen sind.:

-Das gesamte Kindergarten-Team hat ein erweitertes Fiihrungszeugnis vorgelegt,
welches alle 5 Jahre neu vorgelegt werden muss.

Auch Praktikanten/Praktikantinnen, die ldangerfristig im Kindergarten tdtig sind
und z.B. ihre Ausbildung absolvieren, miissen ein erweitertes Fiihrungszeugnis
vorlegen.

-Externe Personen halten sich nicht unbeaufsichtigt im Kindergarten auf. Fiir z.B.
Handwerker wird im Vorfeld ein Termin vereinbart.

-Alle Mitarbeiter des Kindergarten-Teams, Praktikanten/Praktikantinnen, Eltern
in der Eingewdhnungszeit unterschreiben eine Schweigepflichtserklarung.

-Die Toiletten in den Waschrdumen der Gruppen sind mit Kabinen ausgestattet,
sodass die Privatsphdre der Kinder beim Toilettengang gewahrt wird.

-Die Wickelkinder kénnen frei dariiber entscheiden, welche/r Erzieher/in sie
wickeln soll. Der/die Erzieher/in sagt dem/der Erzieher/in Bescheid, wenn er/sie
mit dem zu wickelnden Kind in den Waschraum geht.

Die Fenster des Waschraumes, in dem der Wickeltisch steht, sind so hoch, dass
die Wickelsituation fiir Personen von auBen nicht einsehbar ist.

-Die Eingangstiir wird in naher Zukunft mit einer Funktion ausgestattet, die es
ermdglicht die Tiir so zu verriegeln, dass die Tiir von auBen zu bestimmten Zeiten
nicht mehr gedéffnet werden kann. So ist gewdhrleistet, dass Unbefugte den
Kindergarten nicht unbemerkt betreten kénnen. Auch von innen kann die Tiir nur
mittels eines Schalters in Erwachsenenhdhe gedffnet werden.
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-Das AuBengeldnde des Kindergartens ist komplett eingezdunt und die Pforten sind
mit einem zusdtzlichen Riegel in Erwachsenenhshe ausgestattet und abschliefbar.

-Das pddagogische Team absolviert alle zwei Jahre einen ,Erste-Hilfe-Kurs am
Kind".
-Das pddagogische Team wird jahrlich zum Thema Brandschutz belehrt und fiihrt

alle zwei Jahre in Zusammenarbeit mit der ortlichen Feuerwehr eine
Brandschutziibung im Kindergarten durch.

-Auch im Bereich Hygiene und Infektionsschutz werden alle Mitarbeiter/innen
jahrlich belehrt. Bei Einstellung muss die Hygiene-Erstbelehrung nach § 43, Abs.
1 Nr. 2 IfSG vorgelegt werden.

-Ausfliige mit den Kindern werden im Vorfeld gut organisiert und abgesprochen,
so ist die Sicherheit der Kinder gewdhrleistet. Es werden z.B. das Vorgehen und
die Zustdndigkeiten im Falle eines Notfalls gekldrt. Das Diensthandy wird
mitgefiihrt. Der Ausflug wird im Ausgangsbuch dokumentiert.

-Es finden jdahrlich Mitarbeitergesprdche statt.

-Das AuBengeldnde samt Spielgerdten wird regelmdBig durch den Baubetriebshof
Barsinghausen kontrolliert und gegebenenfalls repariert. Den tdglichen
Kontrollgang libernehmen die Erzieher/innen.

-Fiir die Sicherheit in den Rdumlichkeiten fragen die regelmdBigen Besuche des
Hausmeisters, sowie die aktive Zustdndigkeit der Stadt Barsinghausen bei.

-Zusdtzlich sind zwei Erzieherinnen Sicherheitsbeauftragte. Sie werden
regelmdBig durch den Trdger (Ev.-luth. Kindertagesstdttenverband Calenberger
Land) geschult und weitergebildet.

-Fiir die Hygiene ist eine Reinigungskraft zustdndig, diese arbeitet nach dem
Hygiene- und Reinigungsplan des Kindergartens.

-Eine Kontrolle der elektrischen Betriebsmittel (E-Check) erfolgt wie von der
DGUV (Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung) vorgeschrieben, alle zwei Jahre
durch eine externe Firma.
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5. Ndhe und Distanz

Im Kindergartenalltag kommt es immer mal wieder zu Situationen, wo wir uns
fragen miissen:

Wie viel Ndhe ist jetzt notwendig, wie viel Distanz muss eingehalten werden und
ist vertretbar?

Ein starres Regelwerk, welches fiir alle Situationen gilt, konnen wir nicht erstellen.
Jedoch eine klare Grundhaltung und einen Verhaltenskodex, der fir alle im
Kindergarten tdtigen Menschen verbindlich ist.

Dabei geht es nicht darum, Zuneigung und Kérperkontakt zu vermeiden, sondern
Grenzen zu achten.

Jedes Kind entscheidet frei, ob es die Zuwendung anderer Mitarbeiter oder auch
Kinder annehmen mochte, oder nicht. Das Kind gibt selbst vor, wie viel Ndhe oder
Distanz es fiir seine positive Entwicklung braucht.

Das erfordert von uns als padagogisches Fachpersonal ein hohes Mal an Empathie
und Feingefiihl. Durch eine Risikoanalyse erkennen wir als Team sensible
Situationen und bleiben so achtsam und handlungsfahig. (s. Anlage 2)

Dazu folgende Beispiele aus unserem Kindergartenalltaqg:

1.Beispiel

Ein Kind verletzt sich beim Spielen in der Halle und weint. Eine Kollegin bietet dem
Kind sofort ein Kiihlkissen an und fragt es, ob es sich bei ihr, oder auf dem Sofa
ausruhen mochte. Das Kind setzt sich auf die Beine der Erzieherin. Durch leichtes
Wiegen beruhigt sich das Kind schnell. Daraufhin fragt die Erzieherin nach, ob es
wieder spielen gehen méchte. Das Kind steht auf und verldsst die Situation.

Hier ist es wichtig, dass die Kollegin ein sehr gutes Gespiir fiir das Bediirfnis nach
Ndhe des Kindes besitzt und sich dementsprechend verhdlt. Der freie Wille des
Kindes, jederzeit die Situation verlassen zu konnen, bleibt gewahrt.

2.Beispiel

Ein Kind wird vom Vater in den Kindergarten gebracht. Als dieser die Einrichtung
verldsst, fangt das Kind an zu weinen. Es méchte nicht in die Gruppe kommen. Wir
bieten ihm an, noch eine Weile auf seinem Platz in der Garderobe sitzen zu bleiben,
offensichtlich fiihlt es sich dort sicherer. Dort kommt es langsam zur Ruhe. Die
Gruppentiir bleibt geoffnet, wir halten regelmdBig Blickkontakt. So ermdglichen
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wir dem Kind, sich zundchst von der Gruppe zu distanzieren und in seinem Tempo
anzukommen.

Wir erleben auch, dass Kinder untereinander ein sehr unterschiedliches Bediirfnis
nach Ndhe und Distanz haben. Hier gilt es, beide Seiten gut aufzufangen. Zum
einen muss das Kind, dessen Grenzen iiberschritten wurden gestdarkt werden. Zum
anderen muss das Kind mit groBerem Wunsch nach Ndhe in der Zuriickweisung
aufgefangen werden.

3. Beispiel

Ein Kind wird von seiner Mutter in den Kindergarten gebracht. Kaum in der
Garderobe angekommen, wird es von einem anderen Kind stiirmisch begrift.
Euphorisch gibt dieses Kind ihm einen Kuss auf den Mund. Durch seine Mimik ist
diesem Kind anzusehen, dass ihm das zu nah, zu viel war. Es traut sich aber nicht,
das zu duBern. Eine Kollegin sucht das Gesprdch mit diesem Kind, erkldrt ihm, dass
wir uns im Kindergarten nicht kiissen. Das ist etwas fir zuhause, mit Mama und
Papa.

Das andere Kind kann sich nun entspannen und ankommen. In einem weiteren
Gesprdch wird gemeinsam herausgefunden, wie man noch zeigen kann, dass man
sich freut, den anderen zu sehen. Mit den Eltern beider Kinder wird dieser Vorfall
ebenfalls besprochen.

Es geht immer darum, die richtige Balance zwischen notiger Ndhe und Abstand zu
finden, und zwar zwischen

-Kind und Fachkraft, sowie
-Kind und Kind,
so dass die Inferessen und Bediirfnisse aller Involvierten gewahrt bleiben.

Fiir uns als Team ergeben sich folgende Regeln, um unseren Umgang mit Distanz
und Ndhe klar zu kommunizieren:

Fachkraft - Kind

-Sage ganz klar ,Stopp"
-Sage klar, was du nicht mochtest
-Sage, warum du es nicht mochtest

-Sei konsequent dabei
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-Gehe aus der Situation, wenn es dir zu viel wird

-Stelle das Kind nicht bloB, suche in einem passenden Moment das
Vieraugengesprach

Kind - Kind
-Sage ganz klar ,Stopp"
-sage ganz klar, was du nicht mochtest

-Wenn es dir zu viel wird, gehe aus der Situation und hole dir Hilfe bei einer
Fachkraft

Die Regeln zum Wahren von Distanz und Ndhe werden mit den Kindern gemeinsam
erarbeitet und aufgestellt. Das passiert in einem gemeinsamen Projekt zum Thema
.Mein Korper gehért mirl®.

Fazit:

Es braucht beide Pole: Ohne Ndhe keine Distanz, ohne Distanz keine Ndhe.

6. Werte und Haltung

Die Basis eines guten Miteinanders in unserer Einrichtung braucht klare Werte.
Es ist unsere Aufgabe, dies bewusst zu vermitteln.

Dazu gehéren:
-Achtsamkeit
-Akzeptanz
-Gleichheit
-Hilfsbereitschaft
-Hoflichkeit
-Konfliktfdhigkeit
-Offenheit
-Respekt
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-Riicksichtnahme
-Solidaritdt
-Verantwortung

-Zusammenhalt

(Auszug aus Konzept Kindergarten St. Josef, Miinchen)

Kinder erleben und erfahren in unserer Einrichtung taglich die Bedeutung, sowie
den Umgang mit Werten. Wir Erwachsenen, also auch die Eltern, sollten uns
unserer Vorbildwirkung stets bewusst sein.

Aus diesem Grund sind uns folgende Umgangsformen besonders wichtig:

-personliche BegriiBung und Verabschiedung

-hoflicher Umgang miteinander

-unser Gegeniiber darf ausreden und wird nicht unterbrochen
-akzeptieren unterschiedlicher Meinungen

-sorgsamer Umgang mit unserer Umwelt (Achtung vorm Leben,
ressourcenschonend)

-Konflikte gewaltfrei l6sen

Auch hier greift unser verbindlicher Verhaltenskodex.

6.1 Patenschaften

Eine weitere Moglichkeit, diese Werte zu erfahren und zu erleben ergibt sich
durch Patenschaften. Jedes Kind, welches zu uns in den Kindergarten kommt, wird
durch ein dlteres Kind aus der Gruppe unterstiitzt. Diese Patenschaften finden
sich entweder von allein im tdglichen Miteinander oder werden von uns, gemeinsam
mit den betreffenden Kindern, bestimmt.

Fir das dltere Kind ist es eine schone, wertvolle Erfahrung, einem jlingeren Kind
zur Seite zu stehen, es in der ersten Zeit im Kindergarten zu unterstiitzen.

Fiir das jiingere Kind ist es ebenso wichtig, diese Hilfsbereitschaft zu erfahren.

Eine ..Win-Win"- Situation fir beide Seiten.
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EV.-LUTH.
KINDERTAGESSTATTENVERBAND
CALENBERGER LAND

Verhaltenskodex fiir das Kindeswohl
fiir alle Mitarbeitenden in den Kindertagesstatten des

Ev.-luth. Kindertagesstattenverbandes Calenberger Land

Selbstverpflichtungserklarung

In unseren evangelischen Kindertageseinrichtungen sollen Kinder sich sicher und geschitzt
entwickeln kénnen. Gute padagogische Beziehungen bilden die Grundlage dafiir, dass
gemeinsames Leben und Lernen gelingen kann. Alle Mitarbeitenden in den
Kindertagesstatten unseres Kita-Verbandes sind in besonderer Weise verpflichtet, Kinder in
ihren Rechten zu starken und sie vor Verletzungen ihrer korperlichen und seelischen
Unversehrtheit zu schiitzen.

Mit den folgenden ethischen Leitlinien einer Grundhaltung fiir ein gemeinsames
Miteinander soll die wechselseitige Achtung der Wiirde aller Menschen in unseren
Kindertagesstatten gestarkt und in ihrem Ausdruck gelebt werden.

»,Mein padagogisches Handeln ist transparent und nachvollziehbar und entspricht fachlichen
Standards. Dazu nutze ich die vorhandenen Strukturen und Abldufe. Ich orientiere mich an
den Bediirfnissen der Kinder und arbeite mit den Eltern bzw. Sorgeberechtigten
partnerschaftlich zusammen.”

e Ich verpflichte mich, alles in meiner Macht Stehende zu tun, dass Kinder in
unseren Einrichtungen vor korperlicher, seelischer und sexualisierter Gewalt
bewahrt werden.

e In meiner Rolle als Erwachsener habe ich eine besondere Autoritats- und
Vertrauensstellung. Ich versichere, dass ich dieses nicht zum Schaden der mir
anvertrauten Kinder ausnutzen werde. Ich bin mir meiner Vorbildfunktion
bewusst.

e Mein Umgangston ist hoflich und respektvoll. Meine sprachlichen
AuRerungen und Wérter, die ich verwende, sind nicht abwertend,
herabwiirdigend oder ausgrenzend.

e |Ich nehme die individuellen Grenzempfindungen von Kindern ernst und achte
darauf, dass auch Kinder untereinander und Erwachsenen gegenliber diese
Grenzen respektieren. Ich respektiere das Recht des Kindes, NEIN zu sagen
und sorge dafiir, dass nichts gegen den Willen des Kindes geschieht.
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e Im Spiel spielt der direkte, enge Korperkontakt oft eine Rolle und er ist bei
vielen Angeboten unabdingbar. Kérperliche Kontakte zu Kindern (z. B. auf
dem Schof} sitzen) miissen von diesen gewollt sein und dirfen nicht das
padagogische MaR Uberschreiten. Kinder werden in keinem Fall von mir
gekdisst.

e Kinder werden aus der Kita nicht in den Privatbereich mitgenommen (Auto,
Wohnung). Ausnahmen kann es in Absprache mit der Kita - Leitung und mit
dem Einverstandnis der Eltern geben.

e Ich verpflichte mich, mit einem Kind nicht in Einzelsituationen zu gehen, in
denen es keine Kontroll- und Zugangsmaoglichkeiten fiir Dritte gibt. Bei
geplanten Einzelsituationen, z.B. Einzelférderung, Wickelsituationen,
Vorlesen, missen die Turen des Raumes jederzeit zu 6ffnen sein und die/der
Kolleg*in ist informiert.

e |ch verpflichte mich, die Vorschriften des Tragers und der Landeskirche zum
Thema Fotografieren und Filmen strikt einzuhalten. Unbekleidete Kinder und
intime Situationen, wie z. B. Wickeln, Toilettengang etc. werden nicht
fotografiert oder gefilmt.

e Ich versichere, mit Kindern keine Geheimnisse zu haben und fordere nie eine
Geheimhaltung von einem Kind ein.

e Kinder werden von mir mit ihren Rufnamen und nicht mit Koseworten oder
Verniedlichungen angesprochen. Die Kita ist ein 6ffentlicher, gleichwohl
professionell-liebevoller Raum. Und so unterscheidet sich die Art und Weise,
Achtung oder Zuneigung auszudriicken, ganz wesentlich vom Elternhaus bzw.
anderen privaten Kontakten. Dieses findet in der Sprache den
entsprechenden Ausdruck.

e Ich beziehe gegen sexistisches, diskriminierendes, rassistisches und
gewalttatiges verbales oder nonverbales Verhalten aktiv Stellung.

¢ Im Konflikt- oder Verdachtsfall informiere ich Kolleg*innen/ oder die Kita-
Leitung und /oder den Trager und handle gemaR den Regeln und Ablaufen
des Schutzkonzeptes.

e Ich hole mir rechtzeitig Unterstiitzung, wenn ich an meine Grenzen komme.
Ich achte auf meine kérperliche und emotionale Gesundheit. Ich spreche
physische und psychische Grenzen an und nehme bei Bedarf Hilfe an.

Datum und Unterschrift des/ der Mitarbeitenden oder externer Kraft
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) EV.-LUTH.
KINDERTAGESSTATTENVERBAND
CALENBERGER LAND

Risikoanalyse fiir die Kita: Ev. Kindergarten Purzelbaum

Pravention und Schutz vor allen Formen von Gewalt ist eine Aufgabe von
Kindertageseinrichtungen.

Zum Selbstversténdnis der in der Kindertageseinrichtung Titigen, die sich zuerst dem Wohl
der Kinder verpflichtet wissen, muss es gehéren, sich auch mit dem eigenen Handeln und
Verdachtsfillen von Kindeswohlgefdhrdung auseinander zu setzen und angemessen darauf
zu reagieren.

Die Risikoanalyse ist dazu der erste wichtige Schritt.

Dadurch kann offengelegt werden, wo die ,,sensiblen” Bereiche einer Kindertagesstitte sind,
die (sexualisierte ) Gewalt ermdglichen oder sogar begiinstigen kénnen - sei es z.B. im
baulichen Bereich, im Umgang mit Ndhe und Distanz, im Einstellungsverfahren fiir neue
Mitarbeitende oder in der Zusammenarbeit mit Ehrenamtlichen oder auch in der
Zusammenarbeit im Team.

Das Ergebnis der Risikoanalyse zeigt, wo konzeptionelle oder strukturelle Verbesserungen im
Sinne des Kinderschutzes erforderlich sind.

1.Verfahrensablaufe zur Sicherung des Kindeswohles

Ja Nein
Sind im Team die Vorgehensweisen bei vermuteter Kindeswohlgefahrdung
bekannt? (Leitfaden zur Uberpriifung von Kindeswohlgefihrdung, Krisenplan, X
Einbindung der Fachkraft nach §8a des Kitaverbandes)
Gibt es eine Struktur, durch die regelmaRig Kinderschutz und
die Situation von Kindern thematisiert wird, z.B. einmal im Monat in einer X
Teambesprechung? :
Liegen von allen Beschaftigten des Kita- Verbandes, sowie von externen
Fachkrdften und ehrenamtlich Tatigen, die in der Kita Kontakt zu Kindern X
haben, die erweiterten Fiihrungszeugnisse vor?
Wird dieses erweiterte Flihrungszeugnis regelmaRig alle 5 Jahre tiberpriift
und neu angefordert? X
Wird im Einstellungsgesprach auf den Kinderschutzgedanken hingewiesen
und dazu Fragen an den/die Bewerber*in gestellt? X
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Sind Zustandigkeiten und Strukturen im Hinblick auf Verdachtsmomente zu
(sexualisierter) Gewalt klar geregelt? X
Gibt es einen Krisenplan/ Handlungsplan, in dem fiir einen Verdachtsfall die
Aufgaben und das Handeln konkret geklart sind?

Falls NEIN bei Antworten:welche Risiken kénnen daraus entstehen und welches sind Mafsnahmen
zur zukiinftigen Abwendung?

2. Zusammenarbeit im Team

Ja Nein

Wenn eine kérpernahe Aktivitdt mit einem Kind auszufiihren ist, z.B. X
wickeln, gibt es klare Regeln hinsichtlich dieser Einzelbetreuung?
Gibt es eine Zusammenarbeit und Achtsamkeit im Team? Kénnen kollegiale

Gesprache in ruhiger und geschiitzter Atmosphére X
stattfinden? Kénnen Grenzverletzungen innerhalb des Teams thematisiert
werden, ohne Mitarbeitende zu diskriminieren?

Wird ein kritisch wertschatzender Kontakt der Mitarbeitenden X

untereinander gepflegt? Gibt es im Team eine Verstandigung tiber
Uberforderungen und wird Unterstiitzung angeboten?
(Verhalten benennen, ohne die Person anzugreifen?)

Falls NEIN bei Antworten: welche Risiken kénnen daraus entstehen und welches sind Maf8nahmen zur
zukiinftigen Abwendung?

3. Sexuelle Bildung und Erziehung

Ja Nein
Gibt es im Team Fachwissen zu kindlicher Sexualitat und zu sexueller Bildung X
und Erziehung?
Hat das Team eine klare und angemessene Sprache zu Sexualitdt und
Begriffe fiir Kérper und Geschlechtsmerkmale abgestimmt? X
Wird sich im Team mit gender- und diversitatsbewusster Padagogik X
auseinandergesetzt?
Tauscht sich das Team zum Thema sexuelle Bildung und Erziehung aus und
vermittelt es die eigene Haltung mit Empathie und Riicksichtnahme auf X
kulturelle Unterschiede in den Familien?
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Wird den Kindern entsprechend altersgerecht vermittelt, dass ihr Kérper
ihnen gehért und sie selbst bestimmen, wann und von wem sie Nihe
wollen?

KiTa gilt, um so Ubergriffigem Verhalten der Kinder untereinander
vorzubeugen?

Wird den Kindern vermittelt, dass ein NEIN auch gegeniiber Kindern aus der

eben genannten Punkten?

Gibt es in der KiTa eine sexualpadagogische Konzeption mit Aussagen zu den

Mafnahmen zur zukiinftigen Abwendung?

Falls NEIN bei Antworten: welche Risiken kénnen daraus entstehen und welches sind die

4. Beschwerdemanagement

befriedigenden Lésung gesucht?

Ja Nein
Gibt es in der KiTa ein verabredetes und verbindliches
Beschwerdeverfahren fiir Kinder, Eltern und Mitarbeitende, sowie X
Kooperationspartner*innen der Kita?
Ist das Team fiir die Wahrnehmung von Beschwerden sensibilisiert? X
Hat jede/r einzelne im Team einen sicheren und professionellen Umgang
mit Beschwerden? X
Werden Beschwerden als Chance zur Weiterbildung gesehen und
entsprechend genutzt? X
Wird das Beschwerdeverfahren fiir Kinder als Prozess genutzt, in dem die
Kinder lernen kdnnen, Beschwerden zu formulieren und nach X
konstruktiven Losungen zu suchen?
Nehmen die Fachkrafte der KiTa die Bediirfnisse und Wiinsche der Kinder
wahr und begleiten sie die Kinder feinfiihlig und ihrer Entwicklung X
entsprechend in diesen Situationen?
Wird gemeinsam mit Kindern, je nach Entwicklungsstand nach einer X

Mafsnahmen zu zukiinftiger Abwendung?

Falls NEIN bei Antworten: welche Risiken kénnen daraus entstehen und welches sind die
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5. Kinderrechte / Partizipation

Ja Nein
Werden die Kinder ermuntert, frei ihre Bedirfnisse, Wiinsche und
. . . X
Meinungen zu duBern, ohne dabei auf Ablehnung zu stoRBen?
Werden die Kinder in Entscheidungsprozesse, die sie persénlich betreffen X
mit einbezogen?
Gibt es in der KiTa die Moglichkeit Situationen zu schaffen, in denen X

Kinder Uber unangenehme Gefiihle und Erfahrungen sprechen kénnen?

Falls NEIN bei Antworten: welche Risiken kénnen daraus entstehen und welches sind die

Mafinahmen zu zukiinftiger Abwendung?

6. Umgang mit Ndhe und Distanz

Ja

Nein

Gibt es fiir eine professionelle Beziehungsgestaltung klare Regeln? Z.B.
Kinder mit ihrem richtigen Namen ansprechen oder keinen kdrperlichen
Kontakt wie. B. auf den eigenen SchoR setzen, gegen den Willen der
Kinder?

Findet mit den Kindern ein grenzachtender Umgang statt und gibt es
dazu transparente und verbindliche Vereinbarungen fiir das gesamte
Team wie z. B. keine Kinder kiissen und kein rektales Fiebermessen?

Finden Ubernachtungen, Fahrten, Reisen oder Schlafsituationen mit den
Kindern statt? Gibt es dafiir Giberpriifbare Regeln, besonders, wenn
dieses in Einzelsituationen geschieht?

Welche Rolle spielt die Differenzierung von beruflichen und privaten
Kontakten zu den Eltern? Gibt es verbindliche Regeln im Team zu der
Anrede der Eltern? (Du / Sie)

Falls Kindern und ihren Familien Sonderrechte eingerdumt werden,
werden diese offen im Team besprochen?

Falls NEIN bei Antworten: welche Risiken kénnen daraus entstehen und welches sind die

Mafnahmen zu zukiinftiger Abwendung?
Es finden keine Ubernachtungen, Reisen 0.4. statt.
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7. Pravention

Selbstverpflichtungserkldrung und wird dieses einmal im Jahr gemeinsam
in Team reflektiert und besprochen?

Ja Nein
Gibt es im Team Verstandigung dartiber, wie sprachliche und nicht
sprachliche Hinweise von Kindern auf Grenzverletzungen X
wahrgenommen werden und wie dann darauf weiter reagiert wird?
Macht sich die Einrichtungsleitung ein persénliches Bild iiber die Eignung
von Ehrenamtlichen vor ihrem Einsatz? X
Verfiigt die Einrichtung tiber ein Leitbild und reflektiert einmal im Jahr ob
dementsprechend gearbeitet wird? X
Gibt es fiir alle Beschéftigten in der Kita einen Verhaltenskodex/ X

Mafinahmen zu zukiinftiger Abwendung?

Falls NEIN bei Antworten: welche Risiken kénnen daraus entstehen und welches sind die

8.Raumlichkeiten im Kitagebaude und AuRengelinde

Ja

Nein

Ist das Kitagebaude zu jeder Zeit frei zuganglich?

Sind die baulichen Gegebenheiten so, dass sie keine Risiken bergen, z.B.
Rdume sind einsehbar oder jederzeit zugénglich?

Gibt es abgelegene, uneinsehbare Bereiche wie Keller oder Dachboden?

Gibt es bewusste Riickzugsorte fiir die Kinder, z.B. Sznoozelrdume?

Gibt es Situationen, in denen sich Kinder allein mit Erwachsenen in einem
Raum aufhalten kdnnen? Sind in diesen Situationen die Raume immer fiir
dritte Personen frei betretbar?

Kénnen sich externe Personengruppen wie Therapeuten, externe
Reinigungskrafte und Hausmeister, Handwerker oder andere in der
Einrichtung unbeaufsichtigt aufhalten?

Ist das Grundstiick unproblematisch betretbar?

Ist das Grundstiick von auBen einsehbar?

Gibt es auf dem Grundstiick Winkel oder Ecken, die schwer einsehbar
sind?
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Falls JA bei Antworten: welche Risiken kénnen entstehen und welches sind die Mafnahmen zu ,
zukiinftiger Abwendung? '

Unbefugte Personen kdnnten sich z.B. wihrend des Morgenkreises unbemerkt durch die
Eingangstir oder die Fluchttiiren Zutritt verschaffen. Die Eingangstiir braucht eine
Zeitschaltautomatik 0.4., die Fluchttiiren miissen auRen auf Kniufe umgerustet werden, sodass
man sie nicht einfach 6ffnen kann. Evt. Miissten Klingeln in den Gruppenraumen nachgeriistet
werden, damit man Besucher auch hort. Es gibt eine Klingel in der Halle.

9. Andere Risiken

In unserer Einrichtung / von meinem Blickfeld aus sehe ich weitere Risiken in folgenden Bereichen:

AL~ 1 I~
Risikoanalyse durchgefiihrt am: //’/Y(,// Q(u,g 5

Name und Unterschrift:

40



	2026_03_Beschwerdemanagement plus Protokoll.pdf
	20251013_Beschwerdeprotokoll_ausfüllbar_n.pdf
	2026_02_Beschwerdemanagement.pdf
	Beschwerdemanagement Übersicht querformat 2026_fin.pdf
	Ausführungsbestimmung_Beschwerdemanagement_2026 fin.pdf


	2023_05_Kinderschutzkonzept Purzelbaum Winninghausen_b.pdf
	Deckblatt.pdf
	Sammelmappe1.pdf
	1
	final
	§ 8a Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung

	Inhaltsverzeichnis final
	Risikoanalyse final
	Verhaltenskodex (003)


	ablaufschema_kinderschutz_fin.pdf
	2025_12_17_Anhänge.pdf
	2025_12_17_Anhänge fast.pdf
	ablaufschema_kinderschutz.neu.pdf
	Ablaufschema Kindeswohlgefährdung





	Name der Einrichtung: 
	Datum: 
	Uhrzeit: 
	Aufgenommen durch: 
	Träger: Off
	Leitung: Off
	Mitarbeiterin: Off
	undefined: Off
	Sonstige: Off
	Träger Leitung Mitarbeiterin Elternvertreterin SonstigeBeschwerdeeinreichender: 
	Träger Leitung Mitarbeiterin Elternvertreterin SonstigeTelefonnummer des  der Einreichenden: 
	Träger Leitung Mitarbeiterin Elternvertreterin SonstigeEMail des  der Einreichenden: 
	Erstbeschwerde: Off
	Interne Beschwerde: Off
	Direkte Beschwerde: Off
	Über den Dienstweg erhaltene Beschwerde: Off
	Telefonisch: Off
	Brief: Off
	EMail: Off
	Persönlich: Off
	Konzeption  konzeptionelles Arbeiten: Off
	Pädagogische Arbeit mit dem Kind: Off
	Zusammenarbeit mit Eltern: Off
	Hygiene: Off
	Organisatorisch zB Öffnungszeiten: Off
	toggle_19: Off
	Kontrollkästchen1: Off
	Kontrollkästchen2: Off
	Diskriminierung: Off
	Sonstiges: Off
	undefined_2: 
	Personen Verhalten Verfahren Leistung Situation: 
	Zusage an Beschwerdeeinreichenden: 
	Datum_2: 
	ggf Terminzusage: 
	Zeitliche Zusage bis: 
	undefined_4: 
	undefined_3: Off
	Gesprächsprotokoll  Lösungsideen: 
	Kein Abschluss Begründung: 
	Ergebnis: 
	Träger_2: Off
	Leitung_2: Off
	Mitarbeiterin  Mitarbeiter: Off
	Fachberatung: Off
	Jugendamt: Off
	Sonstige_2: Off
	undefined_5: 
	Datum_3: 
	Unterschrift Bearbeitender: 
	Unterschrift KitaLeitung  Geschäftsführung: 
	Anlagen: 
	Text1: 


